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SCHUTZKONZEPT KANTON BERN: 
FACHSTELLE KINDER UND JUGEND -     
JUGA SAANENLAND UND OBERSIMMENTAL 
 

1. HÄNDEHYGIENE 
Alle Personen, die in ein Angebot der OKJA-Fachstellen (z.B. Kinder, Jugendliche, (junge) Erwachsene, 

Fachpersonen) involviert sind, reinigen sich regelmässig die Hände gründlich mit Wasser und Seife 

(Ausnahme, d.h. nur wenn kein Wasser vor Ort ist, erfolgt die Reinigung mit Desinfektionsmittel). 

  

Massnahmen 

Begrüssungsritual ohne Handkontakt. 

Gründliche Handreinigung mit Wasser und Flüssigseife: 

 bei Ankunft 

 vor und nach den Pausen / dem Essen 

 bei Niesen oder WC-Gang (die Kinder werden an jeder Toilettentür angehalten, die Hände 
gründlich zu waschen) 

 verwendete Taschentücher werden umgehend entsorgt, anschliessend werden die Hände 
gereinigt 

 vor Verlassen des Angebots 

 

Ausnahme: Falls kein Wasser vor Ort zur Verfügung steht: Hände mit Desinfektionsmittel reinigen. 

Zum Abtrocknen der Hände werden Papiertücher zur Verfügung gestellt. Abfall wird regelmässig 

fachgerecht entsorgt. 

2. DISTANZ HALTEN / HYGIENEMASKEN / SOZIALE EINRICHTUNG / 
GRUPPENGRÖSSEN / ANGEBOTE / ÖFFNUNGSZEITEN 

 

Massnahmen 

Kinder / Jugendliche bis 10 Jahren (analog der Schulen, vgl. S. 5) 

Grundsätzlich gilt das Einhalten einer Distanzregel von 1.5 Metern; wo im Zusammenhang mit jun-
gen Kindern pädagogisch nicht sinnvoll und umsetzbar, kann darauf punktuell verzichtet werden.  

Wichtig: Distanzregel von 1.5 Metern zwischen Kindern / Jugendlichen ab 11 Jahren und Erwachse-

nen (Fachpersonen)  

 

https://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/corona/schuljahr-2020-21.assetref/dam/documents/ERZ/AKVB/de/00_Allgemeines/allgemeines_volksschule_corona_leitfaden_praesenzunterricht_mit_schutzmassnahmen_d.pdf
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Distanzregel von 1.5 Metern zwischen Kindern / Jugendlichen ab 11 Jahren und Erwachsenen (Fach-

personen)  

 

Massnahmen 

Kinder und Jugendliche ab 11 Jahren / Erwachsene  

Die Abstandregeln sind bei Kindern / Jugendlichen insbesondere ab 11 Jahren sowie Erwachsenen 

so gut als möglich einzuhalten.  

Für OKJA-Fachpersonen, Kinder / Jugendliche ab 11 Jahren und alle beteiligten Erwachsenen wie 

Freiwillige, Eltern und weitere Begleitpersonen gelten die Distanzregeln gemäss Verordnung 2.  

 

 Einhaltung der Distanzregel von 1.5 Meter  

 Kein Körperkontakt  

Massnahmen 

Seit dem 12. Oktober 2020 gilt im Kanton Bern eine Maskentragpflicht in öffentlich zugänglichen 

Innenräumen für Kinder ab 12 Jahren.  

 Das heisst, in öffentlich zugänglichen Räumen der OKJA müssen alle Personen ab ihrem 
12. Geburtstag eine Maske tragen (unabhängig davon, ob die Abstände eingehalten wer-
den können oder nicht).  

 Beim Essen und Trinken im Sitzen kann die Maske kurz abgelegt werden.  

Hinweise:  

 In Aussenräumen gilt die Maskentragpflicht (ab 12 Jahren), wenn der Abstand nicht einge-
halten werden kann.  

 Bei Aktivitäten in den / mit den Schulen / auf Einladung der Schulen gelten die Schutzkon-
zepte der Schule.  

 

Massnahmen 

Der Kanton Bern hat die Kinder- und Jugendfachstellen im Kanton Bern als «soziale Einrichtung» 
eingestuft. Aktuell hat die Einstufung keine Relevanz. 
 

Massnahmen 

 Gruppengrösse (bis Jg. 2001): Die Höchstzahl für anwesende Personen (bis Jg. 2001) 

wird in Eigenverantwortung! (ohne Flächenauflage) von den einzelnen Fachstellen auf-

grund ihrer Gegebenheiten festgelegt (z.B. zur Verfügung stehende Innen- und Aussen-

räume, Infrastruktur, Möglichkeiten die Hygiene- und Schutzmassnahmen zu gewährleis-

ten, Art der Aktivitäten, Präsenz der Fachpersonen, Schutz der Mitarbeitenden, Alter der 

Kinder und Jugendlichen sowie Altersdurchmischung der Gruppen). Die Höchstzahl muss 

umsichtig und verantwortungsbewusst diskutiert, gewählt und (im Schutzkonzept) festge-

halten werden. Das bedeutet: Alle Angebote (ausser Tanzveranstaltungen) sind möglich. 

 

Sportliche Wettkämpfe, singen, Orchester, Theater, Chor- und Bandproben: Aktivitäten und 

Aufführungen ohne Publikum sind für alle Altersgruppen unter Einhaltung der Schutzmass-

nahmen erlaubt, für Jugendliche ab Jg. 2000 und älter gelten folgende Regeln: 

 

 Gruppengrösse (ab Jg. 2000) und älter: Angebote im Innen- und Aussenraum sind mit 

max. 15 Personen erlaubt (Ausnahme: Sportarten mit Körperkontakt im Innenraum sind 

verboten). Dabei gelten folgende Regeln: Auf Flächen, in denen sich die Personen frei be-

wegen können, müssen für jede anwesende Person mindestens 10 Quadratmeter Fläche 
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zur Verfügung stehen; zulässig sind aber mindestens 5 Personen. Bei einer Fläche bis zu 

30 Quadratmetern gilt eine Mindestfläche von 6 Quadratmetern für jede Person. Es gilt 

Maskentragpflicht und Einhaltung des Abstands.  

 

 Angebote der Aufsuchenden Jugendarbeit im öffentlichen Raum können, unabhängig 

vom Alter der Jugendlichen, aufgrund der Einschränkung von Menschenansammlungen mit 

max. 15 Personen durchgeführt werden.  

 

 Für mobile Angebote, die auf einem definierten und abgegrenzten Areal stattfinden, gelten 

die Regeln für OKJA-Angebote für Kinder und Jugendliche bis Jahrgang 2001 (Schutzkon-

zept, Kontakterfassung usw.).  

 

 Angebote der offenen Arbeit mit Kindern / mobile Spielangebote erfolgen auf dem eige-

nen Aussenraum oder einem definierten / abgegrenzten Areal nach den Regeln für OKJA-

Angebote für Kinder / Jugendlich bis Jg. 2001 (Schutzkonzept, Kontakterfassung usw.).  

 Auf betreuten Spielplätzen und Spielangeboten im Aussenraum! dürfen begleitende Eltern 

von Kleinkindern anwesend sein. Es gilt keine Obergrenze für die Anzahl Personen. Diese 

orientiert sich neu lediglich am Betreuungsbedarf. 

 

 Veranstaltungen MIT Publikum: Veranstaltungen mit Publikum zu Sport und Kultur im 

professionellen und semiprofessionellen Bereich sind im Aussenraum mit max. 100 Perso-

nen, im Innenraum mit max. 50 Personen erlaubt. Dabei gelten folgende Regeln: Sitzpflicht, 

nur ein Drittel der Fläche darf belegt werden, Restauration und Take away verboten, Kon-

sumation von Speisen und Getränken ist verboten. Andere Veranstaltungen wie Vereinsak-

tivitäten sind mit max. 15 Personen erlaubt. 
 
 

Hinweise:  

 Angebote «Offene Turnhallen» sind in Absprache mit den Gemeinden möglich. 

 Autonome Nutzung der OKJA-Räumlichkeiten: Nutzungen wie z. B. von Bandräumen 
sind möglich, wenn erstens vor der ersten Nutzung eine Fachperson mit den Jugendlichen 
die Schutzmassnahmen bespricht und zweitens während der Nutzung eine Fachperson für 
die Jugendlichen erreichbar ist. 
 

 Getränke / Speisen: Kochen ist erlaubt. Es gilt die Hygienemassnahmen strikt einzuhalten. 
Ausgabe und Konsumation von Speisen / Getränken sind im Aussenraum erlaubt, im In-
nenraum jedoch nicht. Die Konsumation im Innen- und Aussenraum ist ebenfalls erlaubt. 

Speisen und Getränke sollten nicht geteilt werden. 

 

 

Massnahmen 

Keine Einschränkungen bei den Öffnungszeiten.   
 

3. REINIGUNG 

Bedarfsgerechte, regelmässige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen nach Gebrauch, insbe-

sondere, wenn diese von mehreren Personen berührt werden.  

Massnahmen 

Türfallen, Geländer etc. werden zwei Mal pro Tag gereinigt. 
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Spielgeräte werden regelmässig (je nach Gebrauch und Material) gereinigt.  

Wichtig: Verantwortlichkeiten / Abläufe festlegen. 

4. BESONDERS GEFÄHRDETE PERSONEN / SCHUTZ VON 
ARBEITNEHMENDEN 

Massnahmen 

Individuelle Lösungen mit gefährdeten Personen oder Personen, die in einem Haushalt mit gefähr-

deten Personen leben, finden. 

Aufgrund der geltenden Homeoffice-Pflicht, sofern möglich, von zu Hause aus arbeiten. In Bezug auf 

die OKJA gilt dies insbesondere für die Arbeiten am Computer. 

 

5. COVID-19-ERKRANKTE AM ARBEITSPLATZ 

Massnahmen 

Grundsätzlich: Es dürfen keine kranken Mitarbeitenden arbeiten und keine kranken Kinder, Jugend-

liche und (junge) Erwachsene an den OKJA-Angeboten teilnehmen.  

Bei Krankheitssymptomen hilft das untenstehende Schema der Schule bei der Entscheidfindung. 

Das neue Coronavirus kann sehr unterschiedliche Krankheitssymptome zeigen. 

Die häufigsten Symptome sind: 

 Symptome einer akuten Atemwegserkrankung (Halsschmerzen, Husten (meist trocken), 
Kurzatmigkeit, Brustschmerzen) 

 Fieber 

 Plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns 

Zudem sind folgende Symptome möglich: 

 Kopfschmerzen 

 Allgemeine Schwäche, Unwohlsein 

 Muskelschmerzen 

 Schnupfen 

 Magen-Darm-Symptome (Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen) 

 Hautausschläge 

 

Entscheidungshilfe - Vorgehen bei Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern in Kin-

dergarten und Primarschule  

https://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volks-
schule/corona/schuljahr-2020-21.asse-
tref/dam/documents/ERZ/AKVB/de/00_Allgemeines/allgemeines_volksschule_corona_merkblatt_vo
rgehen_erk%C3%A4ltungssymptome_zyklus1und2_deutsch_d.pdf 
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Vorgehen bei Krankheitsfall (vor Ort): 

1. Hygienemaske  

2. Bei Kindern / Jugendlichen werden zudem die Eltern kontaktiert  

3. Anweisung / Instruktion (Selbst-)Isolation gemäss BAG 

4. Nach Hause schicken  

 

Weitere Massnahmen zum Vorgehen bei Krankheitsfall: 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-

ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html#866995284 

 

Vorgehen bei Krankheitsfall (Reinigung) 

 

6. CONTACT-TRACING 

 

Massnahmen 

 

Führen einer Präsenzliste (Name, Adresse, Telefon, Klasse) bei allen Aktivitäten ist eine zentrale 

Schutzmassnahme (→ Information der Teilnehmer*innen über den Zweck und vertraulichen Umgang 

der Datenerhebung). Alle Daten müssen 14 Tage aufbewahrt und danach vernichtet werden.  

 

7. INFORMATION 

Information der Mitarbeitenden und anderen betroffenen Personen über die Vorgaben und Massnah-

men. Kranke nach Hause schicken und über weiteres Vorgehen instruieren (Corona-Check, Kontakt mit 

Ärztin / Arzt, (Selbst-)Isolation gemäss BAG). 

Massnahmen 

Teamsitzung: Massnahmen besprechen und bei Bedarf anpassen / optimieren. 

Information zur (Selbst-)Isolation gemäss BAG mündlich erläutern und ggf. vor Ort (z.B. den Eltern) 

abgeben. 

Anleitung (Selbst)Isolation BAG, in verschiedenen Sprachen:  

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-

ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html#1388436388 

Hilfreiche weiterführende Informationen (z.B. Plakate, Videos, FAQs, Corona-Helplines in verschie-

denen Sprachen): 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-

ausbrueche-epidemien/novel-cov/downloads-in-verschiedenen-sprachen.html 

Download Plakat Maskentragpflicht 

Download Plakat BAG 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html#866995284
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html#866995284
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/downloads-in-verschiedenen-sprachen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/downloads-in-verschiedenen-sprachen.html
https://bag-coronavirus.ch/wp-content/uploads/2020/09/BAG_Plakat_CoVi_Maskenpflicht_297x420_co_d.pdf
file:///C:/Users/VIVIAN~1/AppData/Local/Temp/Massnahmen.pdf
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8. MANAGEMENT 

Umsetzung der Vorgaben im Management, um die Schutzmassnahmen effizient umzusetzen und bei 

Bedarf anzupassen. Angemessener Schutz von besonders gefährdeten Personen. 

Massnahmen 

Regelmässige Besprechung im Team (Was funktioniert, was nicht? Wo besteht Handlungsbedarf?).  

Gut Informieren: Besprechung und Instruktion Kinder, Jugendliche und (junge) Erwachsene über Hy-

gienemassnahmen (Plakate, Videos etc.). 

 

Seifenspender und Einweghandtücher regelmässig nachfüllen und auf genügenden Vorrat achten. 

Desinfektionsmittel (für Hände) sowie Reinigungsmittel (für Gegenstände und / oder Oberflächen) 

regelmässig kontrollieren und nachfüllen. 

 

Soweit möglich, besonders gefährdeten Mitarbeitenden Aufgaben mit geringem Infektionsrisiko zu-

weisen. 

 

ABSCHLUSS 

Dieses Dokument wurde auf Grund einer Branchenlösung erstellt:       ☒ Ja  ☐ Nein 

Dieses Dokument wurde allen Mitarbeiter*innen übermittelt und erläutert:         ☒ Ja  ☐ Nein 

Verantwortliche Person, Unterschrift und Datum: April, Rosa Reiter 


